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T 154/88 

IN 

Sachverhalt und Antrãge 

Die europäische Patentanmeldung 83 901 197.0 (Veröffent-

lichungsnuminer WO 83/03 716) wurde durch Entscheidung der 

Prüfungsabtei1ung voin 2. Dezember 1987 zuruckgewiesen. 

Dieser Entscheidung lagen der am 3. Dezember 1986 

eingereichte Anspruch 1 und die ursprunglich eingereichten 
Ansprüche 2 bis 8 zugrunde. 

Die Entscheidung war damit begründet, daIs der Gegenstand 

des damals geltenden Anspruchs 1 im Hinblick auf die 
folgenden Entgegenhaltungen 

Dl: US-A-3 980 952 

D2: DE-U-6 752 498 

nicht auf einer erfinderischen Tâtigkeit beruhe. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

Beschwerde eirigelegt. Sie hat dabei den Anspruch 1 vom 

3. Dezember 1986 aufrechterhalten. Es wurde ein Antrag auf 

Zurückerstattung der Beschwerdegebühr gesteilt. 

Mit einem Bescheid vom 15. März 1990 hat die Kalniner unter 

Bezugnahme auf die weiteren relevanten Dokumente: 

D3: DE-A-1 933 150 

D4: US-A-4 004 228 

D5: US-A--3 961 331 

D6: Brüminer, "Elektronische Geràtetechnik", 1980, S. 244 
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2 	 T 154/88 

ihre vorläufige Meinung dargelegt, daB dem Anspruch 1 em 
erfinderischer Schritt fehie. Die Beschwerdeführerin hat 
mit ihrer Erwiderung zu dieseni Bescheid am 14. Mai 1990 
als Hilfsantrag neue Ansprüche 1 bis 5 eingereicht. Der 
Anspruch 1 lautet wie folgt: 

11 1. Miniaturisierter mobiler Funkernpfànger mit einem 
Gehàuse und mit einem gestreckten Dipol als Antenne, der 
aus Antennendràhten besteht, die an ihren freien Enden mit 
einer kapazitiven Belastung versehen sind, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daB der Funkempfànger 
mindestens eine Leiterplatte (1, 5) enthãlt, auf der sich 
die Mehrzahl der Bauteile befinden, die durch Leiterbahnen 
miteinander verbunden sind, daB die Antennendrähte (2) am 
Rand der Leiterplatte angeordnet sind, daB sich die 
kapazitive Belastung innerhaib des Gehäuses befindet und 
aus quer zu den Enden der Antennendrähte (2) verlaufenden 
Blechen (6, 7) und/oder leitenden Flächen (8) der Leiter-
platte (5) besteht und daB in der Unigebung des Fui3punktes 
des Dipols alle parallel zuin Dipol verlaufenden Leiter- 
bahnen, die zwischen hochohinigen Quellen und Lasten 
verlaufen, ein kapazitäts- und induktivitätsarmer 
Widerstand (R) eingefugt ist, und in jede Leiterbahn, die 
zwischen niederohmigen Quellen und Lasten verläuft, em 
Resonanzschwingkreis (Fo) eingefügt ist, der aus auf einen 
Spulenkorper gewickeltein Draht besteht, und daB für die 
Resonanzschwingkreise (Fo) ein einziger Spulenkärper 
vorgesehen ist und alle Drähte initeinander verdrillt 
sind. 11  

VI. 	Nit ihrem Bescheid voin 8. Oktober 1990 hat die Kammer der 
Beschwerdeführerin mitgeteilt, daB sie nach wie vor den 
Anspruch 1 vom 3. Dezember 1986 für nicht gewàhrbar hielt. 
Sie erhob weiterhin Einwände gegen den unabhängigen 
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IN 

Anspruch 5 gemäB Hilfsantrag. Die BeschwerdefUhrerin hat 
dann in ihrem Schreiben, eingereicht am 17. Dezember 1990, 
den Anspruch 1 voin 3. Dezeinber 1986 nicht lànger 

verteidigt und den folgenden Antrag formuliert: "Auf der 

Grundlage der Ansprüche 1 bis 4 in der Fassung vom 
8. Mai 1990 (Hilfsantrag) beantragt die BeschwerdefUhrerin 

eine Patenterteilung. Anspruch 5 des Hilfsantrags vom 

8. Mai 1990 wird nicht weiterverfolgt." 

VII. 	In der Beschwerdebegründung und in weiteren schriftlichen 

Eingaben hat die Beschwerdeführerin im wesentlichen 

folgendes vorgebracht: Die Erfindung gibt einen 

ininiaturisierten Funkempfänger an, der durch eine Sumine 

von Detaillösungen die Nachteile des Standes der Technik 

überwindet, wobei sich widersprechende Forderungen 

hinsichtlich Kosten, Platzbedarf und den elektrischen 

Eigenschaften der Antenne zu berücksichtigen sind. Somit 

tragen zur Lösung der gesteliten Aufgabe alle im 

Anspruch 1 enthaltenen Merkmale bei. 

Die Erkenntnis, daB die bei Dl extrein aufwendig gestaltete 

HF-Auftrennung auch dann erreicht werden kann, wenn man 
eine durchgehende Leiterplatte hat, und daB die HF-
Auftrennung durch sirnples Bestücken der Leiterplatte mit 

üblichen Bauelementen realisiert werden kann, geht weit 

über das hinaus, was ein Fachmann aus einer Kombination 

der Entgegenhaltungen und seinein Fachwissen entnehmen 

kann. 

Entscheidungsgründe 

1. 	Die Beschwerde ist zulässig. 
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2. 	Die Kainmer versteht den letzten Antrag der Beschwerde- 

führerin (Punkt VI, oben) dahingehend, daB sie ihr 

Patentbegehren jetzt beschrànkt auf die Anspruche 1 bis 4 

geinài3 Hilfsantrag vom 14. Mai 1990. Auf diesen Ansprüchen 

wird dann auch die Entscheidung der Kanuner in der Sache 

basieren. 

	

3. 	Der vorliegende Hauptanspruch geht von D2 als nàchst- 

liegendein Stand der Technik aus. Die Kanuner kann dem 
zustinimen. 

	

4. 	Kurz zusanmiengefaBt unterscheidet sich der Anspruchs- 

gegenstand von dieseni Dokuinent dadurch, daB 

der Einpfànger eine Leiterplatte enthàlt 

die Antennendràhte am Rand der Leiterplatte 

angeordnet sind 

C) 	die kapazitive Belastung der Antennendrähte sich 

innerhaib des Gehàuses befindet und aus Blechen 

und/oder leitenden Flächen der Leiterplatte besteht 

d) 	alle parallel zuin Dipol verlaufenden Leiterbahnen in 

der tflngebung des FuBpunkts des Dipols mnittels 

Widerständen und Resonanzschwingkreisen für HF-

Signale aufgetrennt sind. 

	

5. 	Die Verwendung (gedruckter) Leiterplatten, irisbesondere 

für mniniaturisierte Schaltungen, ist aligemein üblich, 

siehe z. B. D3 und D4. Wenigstens Teile der Antenne sind 

dabei auf der Leiterplatte angeordnet. 1st die Antenne 

drahtfãrxnig, so bietet es sich deni Fachmnann an, sie am 

Rand der Leiterplatte zu plazieren. Die Metaliblende (12) 

in der Anordnung nach D3 bildet ein quer zu dern Ende der 

Antenne verlaufendes Blech. Dieses Blech auf der Innen-

seite des Gehàuses anzubringen statt auf der Aui3enseite 

01418 	 . . 
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kann nur als eine reine handwerkliche MaBnahme gesehen 

werden. Das gleiche gilt auch für.das Anbringen der 

kapazitiven Belastung in Form einer leitenden Fläche auf 

der Leiterplatte. 

In Anbetracht des aus D3 und D4 bekannten Standes der 

Technik liegt nach Meinung der Kaminer die Ausgestaltung 

des Empfängers nach D2 mit den Merkmalen a) bis C) somit 

im Rahrnen des normalen fachinännischen Handeins, wie im 

ersten Bescheid der Kaminer zum seinerzeitigen Hauptantrag 

dargelegt wurde. 

Dabei tritt jedoch das Problem einer unerwünschten 

Kopplung zwischen den Dipolhälften über die Leiterbahnen 

auf. 

Es 1st an sich ailgemein bekannt, daI3 ein in geririgein 

Abstand parallel zu einem Dipol verlaufender Leiter desseri 

Eigenschaften in unerwUnschter Weise beeinfluJt. Urn eine 

soiche Beeinflussung zu vermeiden, wird für gewähnlich 

eine HF-Drosselspule in Serie mit der Leitung geschaltet 

(siehe Dl, Spalte 1, Zeilen 34 bis 40), so daB der Leiter 

für HF-Signale aufgetrennt ist. Diese Auftrennung in der 

Uingebung des FuBpunktes des Dipols vorzunehmen, scheint 

sich schon aus Symnmetriegründen anzubieten. 

Aus Dl ist es klar, daB das Prinzip der Entkopplung der 

Dipolhälften darauf beruht, daB die zum Dipol parallelen 

Kurzschlul3wege eine hohe Impedanz aufweisen. 

Zur Entkopplung benachbarter Dipolantennen ist es aus D5 

bekannt, Resonanzschwingkreise zu verwenden. SchlieBlich 

1st es aus D6 bekannt, zur Unterdrückung von HF-

Schwingungen Entstôrungswiderstànde in eine Leitung 

einzufügen. 

01418 	 .1... 
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Die Kammer ist jedoch der Auffassung, daB es die Dokuinente 
Dl, D5 und D6 dein Fachmann nicht naheiegen konnten, die in 
Z. 15 bis 23 des geltenden Anspruchs 1 genau definierte 
Koinbination von MaBnahmen zu ergreifen, die zur 
Unterdrückung der Koppiung zwischen den Dipolhälften beiin 
Erfindungsgegenstand führt. Der Anspruch 1 beruht daher 
auf einer erfinderischen Tàtigkeit und ist gewahrbar. 

Die voxn Anspruch 1 abhangigen Ansprüche 2 bis 4 betreffen 
weitere Ausführungsformen der Erfindung und sind ebenfalis 
gewàhrbar. 

Die am 17. Juli 1987 eingereichte neue Seite 3 (soil 
richtigerweise heiBen: Seite 1) der Beschreibung trägt dem 
Stand der Technik Rechnung und ist nicht zu beanstanden. 

In der Beschwerdebegrundung wurde die Rückzahiung der 
Beschwerdegebühr beantragt, ohne daB dafür jedoch Gründe 
vorgebracht wurden. Da die Kainmer von sich aus soiche auch 
nicht erkennen kann, ist der Antrag zurückzuweisen. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit 
der Aufiage, ein europàisches Patent zu erteilen auf der 
Grundiage folgender Dokuinente: 

Ansprüche 1 bis 4, eingereicht am 14. Mai 1990 

Beschreibung, wie ursprünglich eingereicht mit neuer 
Seite 1, eingereicht am 17. Juli 1987 

01418 	 .../... 
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C) 	Zeichnungen, wie ursprünglich eingereicht. 

3. 	Der Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr wird 

zuruckgewiesen. 

Die Geschãftsstellenbeamtin: 	Der Vorsitzende: 

M. Kiehi 	 J.A.H. van Voorthuizen 
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